
 

Fünfzehnte Satzung zur Änderung der  

Zwischenprüfungsordnung der Universität Regensburg 

 
Vom 19. September 2007 

 

 

Aufgrund von Art. 13 in Verbindung mit Art. 61 des Bayerischen Hochschulgesetzes 

(BayHSchG) erlässt die Universität Regensburg folgende Änderungssatzung: 

 

 

§ 1 

Die Zwischenprüfungsordnung der Universität Regensburg vom 7. Juni 1995 (KWMBl II S. 

920), zuletzt geändert durch Satzung vom 18. September 2007, wird wie folgt geändert: 

 

1. § 5a wird wie folgt geändert: 

 

a) In Abs. 1 wird „Art. 50“ ersetzt durch „Art. 41 Abs. 2“. 

b) In Abs. 2 wird die Ziffer „4“ ersetzt durch die Ziffer „3“. 

 

2.  In § 17 Abs. 2 Satz 2 werden die Worte „eines Jahres“ ersetzt durch die Worte „von sechs 

Monaten“. 

 

3. Es wird folgender § 10d neu eingefügt: 

„§ 10d Grundlagen- und Orientierungsprüfung 

(1) 1In Bakkalaureusstudiengängen ist bis zum Ende des zweiten Semesters in jedem Teil-

fach der Nachweis einer Grundlagen- und Orientierungsprüfung zu erbringen. 2Art und 

Umfang der Prüfungsleistungen pro Fach werden vom zuständigen Prüfungsausschuss 

verabschiedet und zusammen mit dem Modulkatalog bekannt gegeben. 

 (2) 1Die Grundlagen- und Orientierungsprüfung muss bis zum Ende des zweiten Fachse-

mesters bestanden sein. 2Eine nicht bestandene Grundlagen- und Orientierungsprü-

fung kann einmal zum darauf folgenden Termin wiederholt werden. 3Wird die Grund-

lagen- und Orientierungsprüfung nicht bestanden, ist unverzüglich die Fachstudienbe-

ratung aufzusuchen. 

(3) Die Grundlagen- und Orientierungsprüfung ist bestanden, wenn die gemäß Abs. 1 ge-

nannten Prüfungen mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bewertet wurden.“ 

 

4. Der bisherige § 10d wird zu § 10e. 

 

 

§ 2 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
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Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Universität Regensburg vom 18. Juli 

2007 und der Genehmigung des Rektors der Universität Regensburg vom 19. September 

2007. 
 
 
 
Regensburg, den 19. September 2007 
Universität Regensburg 
Der Rektor 
 

 

 
(Prof. Dr. Alf Zimmer) 
 

Diese Satzung wurde am 19. September 2007 in der Hochschule niedergelegt; die Niederle-

gung wurde am 19. September 2007 durch Aushang in der Hochschule bekannt gegeben. Tag 

der Bekanntmachung ist daher der 19. September 2007. 


